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VERFÜGUNG 

vom 2. Februar 2011 

Seuzach. Privater Gestaltungsplan «Wisental» 

Genehmigung (§ 2 lit. b PBG) 

ARE/ 14 /2011 

Der Gemeinderat Seuzach hat am 12. August 2010 dem privaten Gestaltungsplan 

„Wisental" zugestimmt. Gegen diesen Beschluss wurde gemäss Rechstkraftbescheinigling 

der Baurekurskommissionen vom 1. Oktober 2010 kein Rechtsmittel eingelegt. Mit Proto­

kollauszug des Gemeinderats vom 12. August 2010 (versandt am 5. Oktober 2010) ersucht 

die Gemeinde Seuzach um Genehmigung der Vorlage. 

Der Regierungsrat hat mit Beschluss Nr. 57 vom 15. Januar 2008 eine Änderung des 

regionalen Richtplans Winterthur und Umgebung festgesetzt. Dabei wurde das Gebiet des 

vorliegenden Gestaltungsplanes als „Besonderes Erholungsgebiet C (Polosport)" bezeich­

net. Bereits am 16. Juli 2007 hat die Baudirektion die Umzonung des Areals in eine 

Erholungszone für Polosport (Ed) mit Gestaltungsplanpflicht genehmigt (ARV /108/2007), 

dies vorbehältlich der entsprechenden Festlegung im regionalen Richtplan. Die Gestal­

tungsplanpflicht ist in der Bauordnung Art. 1 Abs. 3 wie folgt umschrieben: 

„Für das Gebiet „Wisental" (Erholungszone 
1
Ed für Polosport) muss ein Privater Gestal­

tungsplan aufgestellt werden, welcher die ortsbauliche Eingliederung sicherstellt, die unge­

fähre Lage, Stellung und Grösse der Bauten und Anlagen festlegt, sowie die Erschliessung 

regelt. Zulässig sind Bauten und Anlagen, die für den Polosportbetrieb erforderlich sind 

wie Stallungen, Wohnraum für Pferdepfleger, Remise für Geräte, Clubhaus mit Restaura­

tionsbetrieb, Pferdekarussell, Spielfeld, Allwetterplatz, Rundbahn, Parkplätze usw. sowie 

Bauten und Anlagen analog einer Landwirtschaftszone." 

Im 14 Hektaren grossen Gestaltungsplanperimeter sind folgende Nutzungen vorgesehen: 

Baubereiche A: Stallungen, Boxenställe und Remise (max. überbaubare Grundfläche 

5'800 m2
); 

Baubereich B: Führanlagen; 

Baubereich C: Clubhaus (max. überbaubare Grundfläche inkl. Dachvorsprünge 1 '350 m2
); 
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Baubereich D: Haus für Betriebsleitung (max. überbaubare Grundfläche 200 m2
); 

Baubereich E: Bauernhaus mit Scheune; 

Umgebungsbereich F: Mist und Jauche, Entsorgung; 

Umgebungsbereich G: Rundbahnen; · 

Umgebungsbereich H. Spielfeld und übrige Freiflächen; 

Umgebungsbereich I: Allwetterplatz; 

Umgebungsbereich J: Befestigter Platz (für Festzelt); 

Umgebungsbereiche P: Parkplätze (insgesamt sind max. 100 PP zulässig). 
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Der Gestaltungsplan überschreitet die in der Bau- und Zonenordnung umschriebene 

Nutzung und Grundmasse rucht, weshalb er nur der Zustimmung durch den Gemeinderat 

bedarf. 

Der private Gestaltungsplan wurde nur von zwei von insgesamt sechs betroffenen Grund­

eigentümern unterzeichnet. Gemäss § 85 PBG können private Gestaltungspläne als allge­

meinverbindlich erklärt werden, wenn ihnen die Grundeigentümer zustimmen, denen 

mindestens zwei Drittel der einbezogenen Flächen gehören, und wenn keine schutzwürdi­

gen Interessen der andern Grundeigentümer verletzt werden. Diese Anforderungen sind 

erfüllt. Der Gemeinderat hat in seinem Beschluss vom 12. August 2010 den privaten 

Gestaltungsplan «Wisental» als allgemeinverbindlich erklärt. 

Die Akten, bestehend aus dem Plan 1: 1 '000, den Gestaltungsplanbestimmungen, den Er­

läuterungen gemäss Art. 47 RPV sowie dem Bericht über die Mitwirkung, sind voll­

ständig. Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmäs'sig und angemessen (§ 5 PBG). 

Die Baudirektion v e r f ü g t : 

I. Der private Gestaltungsplan «Wisental», welchem der Gemeinderat Seuzach am 

12. August 2010 zugestimmt hat, wird genehmigt. 

II. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 2'368.00 (106 528 I 83100.40.100) 

und wird dem Rechnw1gsadressaten gemäss Dispositiv Ziffer V auferlegt. 

III. Gegen Dispositiv Ziffer II dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mittei­

lung an gerechnet, beim Regierungsrat schriftlich Rekurs erhoben.werden. 
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IV. Die Gemeinde Seuzach wird eingeladen, Dispositiv I gemäss §§ 6 und 89 PBG 

öffentlich bekannt zu machen und nach Eintritt der Rechtskraft die Änderungen in 

der amtlichen Vermessung nachführen zu lassen. 

V. Mitteilung an die Gemeinde Seuzach (unter Beilage von zwei Dossiers), an das 

Baurekursgericht, an das Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von je zwei 

Dossiers), an die Walter Leisinger AG, Strehlgasse 21 , 8472 Seuzach (Nachführungs­

stelle), sowie an die Suter, von Känel, Wild AG, Baun1ackerstrassse 42, 8050 Zürich 

(Rechnungsadressat). 

Zürich, den 2. Februar 2011 
101581/THA/STM 

AmtfOr 
Raumentwicklung 
Für den Auszug: 

t::?'~~ 
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